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Die  Einwohnergemeinde  Tegerfelden  erlösst  gesfützt  auf  §§ 17 und  18

des  Gesefzes  über  die  Einwohnergemeinden  (GG,  Gemeindegesefz)
vom19.  Dezember1978  folgende  Gemeindeordnung.

§1

Zweck 'Die  Gemeindeordnung  umschreibt  die Organisotion  der  Gemeinde
und  die  Zustöndigkeit  der  Orgone.

§2

Organisa+ion 1Die Einwohnergemeinde  Tegerfelden  untersteh+  der  Organisation  mif

Gemeindeversammlung.

§3

Funktion  /

Bezeichnung

1Amts-  und  Funktionsbezeichnungen  in dieser  Gemeindeordnung
beziehen  sich  auf  beide  Geschlechter.

§4

Behörden  und

Kommissionen

TDer Gemeinderat  besfeht  CIUS Gemeindeammann,  Vizeommann  und  drei
weiteren  Mitgliedern.

2Die Finanzkommission  bes+eh+  aus  drei  Mi+gliedern.

3Dos Wahlbüro  besfeht  aus  4 Mitgliedern.

§5

Wohlen 1Die Behörden  und  Kommissionen  gem.  § 4 werden  je auf  eine
vierjährige  Amtszeit  durch  die  Gesam+heit  der  Stimmberechtig+en  an

der  Urne  gewählt.

2Sömt1iche  Abgeordnete  in die  Gemeindeverbände  werden  durch  den

Gemeinderat  gewählt.

§6

Veröffentlichung 'Die  vorgeschriebenen  Veröffentlichungen  erfolgen  in dem  durch  den

Gemeinderat  bezeichneten  amtlichen  Publikafionsorgan.

§7

Zusföndigkeiten 1Der  Gemeindera+  nimmt  die  Aufgaben  und  Befugnisse  nach
Gemeindegesetz  wahr.  Ihm  stehen  ausserdem  alle  Befugnisse  zu, die

nicht  durch  Vorschriften  des  Bundes,  des  Kantons  oder  der  Gemeinde
einem  anderen  Organ  übertragen  sind.

21m Speziellen  werden  dem  Gemeinderot  folgende  Befugnisse

übertragen:



Gemeinde  Tegerfelden

Gemeindeordnung

3

a)  Vereinbarungen  über  Änderungen  von  Gemeindegrenzen

gemäss  § 4 des  Gemeindegesetzes.

b)  Der  Erwerb,  Veröusserung  und  Tausch  von  Grundstücken  und

Liegenschaften  bis  zum  Betrag  von  CHF  500'000  pro

Rechnungsjahr.  Für den  Erwerb,  Veräusserung  und Tausch

von  Grundstücken  und  LiegenschaTten,  die im EinzelTall  CHF

250'000  über.steigen,  ist die  Zustimmung  der  Finanzkommission

notwendig.  Die  vorerwöhnfen  Beträge  sind  an  den

Boukostenindex  gebunden  und  bosieren  ouf  dem  Stand  vom

l. Januar  202L

c)  Der  Abschluss  von  Bourechts-  und  Kiesausbeu+ungsverträgen

gemäss  § 37 Abs. 2 lit. h des Gemeindegesetzes  föllt  in die

Zus+ändigkei+  der  GemeindeversammIung.  Davon

ausgenommen  sind  kleinere  Baurechtsverträge  von

geringerer  Bedeufüng  (z.B.  für  Tronsformotorens+ationen,

Pumpsfationen  usw.  sowie  für  weifere  kleinere  der

Offentlichkeit  dienende  Anlagen),  für die der  Gemeinderat

zuständig  ist.

d)  Die Übernahme  von  S+rassen  in das  Gemeindeeigentum  und

Aufhebung  von  Strassen  im Gemeindeeigentum.

3Der  Gemeindera+  hot  jährlich  im Rechenschoftsberichf  über  die

gestüfzt  auf  vors+ehende  Kompetenzübertrogung  abgeschlossenen

Geschäfte  zu orientieren.

§8

Fakultatives

Referendum

1Nicht  abschliessend  gefasste  positive  und negative  Beschlüsse  der

Gemeindeversammlung  sind  der  Urnenabstimmung  zu unterstellen,

wenn  dies  von  einem  Fünftel  der  Stimmberechtigten  inner+  30 Tagen

seit  Veröffentlichung  schriftlich  verlangt  wird.

§9

Inkrafttreten 1Die Gemeindeordnung  fritt  auf  den  1. Januor  2022  in Kraft.  Alle  dieser

Ordnung  widersprechenden  Bes+immungen,  insbesondere  die

Gemeindeordnung  vom  l. Juli 198L  sind  somit  aufgehoben.

Tegerfelden,  2L  November  2021

GEMEINDERAT  TEGERFELDEN
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Genehmiqunqsvermerke

l.  VonderEinwohnergemeindeversammlungbeschlossenam18.Juni2021

2. VondenStimmberechtigtengenehmigtonderUrnenabs+immungvom26.Sep+ember2021

3. Genehmigung  durch  das  Deparfement  Volkswirtschaf+  und  Inneres  des  Kan+ons  Aargou  am

1 !l Kirx 2022

,;  72.  Q
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